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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1985

Norm

EheG §55 d

EheG §61 Abs3

Rechtssatz

Bei der Scheidung nach § 55 EheG darf nach der Vorschrift des § 61 Abs 3 EheG nur auf Verschuldensantrag des

Beklagten das alleinige oder überwiegende Verschulden des Klägers ausgesprochen werden, nie aber ein

überwiegendes oder alleiniges Verschulden des Beklagten, so daß in letzterem Fall ein Ausspruch über das

Verschulden überhaupt zu entfallen hat.
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